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1.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
  

Gegen Herrn Justin Reefmann, zuletzt wohnhaft in 48629 Metelen, Naendorf 90 B, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 14.12.2018 (Az.: 53S0342202) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, D 0011, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 17.12.2018      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
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2.  Hinweis auf die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt 
Ibbenbüren zur Übertragung der Behandlung und Verwertung von 
Alttextilien 

 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt 
Ibbenbüren zur Übertragung der Behandlung und Verwertung von Alttextilien sowie 
deren Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster sind im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Münster Nr. 51 vom 21.12.2018 auf den Seiten 389 – 390 
veröffentlicht.  
 
Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf § 24 Abs. 3 GkG NRW (Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit).  
 
Steinfurt, 03.01.2019       Kreis Steinfurt  
         Der Landrat 
         Haupt- und Personalamt 

Im Auftrag 
gez. Möllers 

 
Kreis Steinfurt 1/2019/2 



 

3 
 

3.  Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 des 
Zweckverbandes KulturForumSteinfurt 

 
 
 

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift der 

Zweckverbandsversammlung des KulturForumSteinfurt vom 03.12.2018 

 

 
5. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 des KulturForumSteinfurt 

 
Beschluss: 

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird beschlossen. 

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 47.224,80 Euro wird der 

Rücklage zugeführt. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 

6. Entlastung der Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes 

KulturForumSteinfurt aus dem Jahresabschluss 2017 

 
Beschluss: 

 
Aufgrund des geprüften und festgestellten Ergebnisses des 

Jahresabschlusses 2017 für den Zweckverband „KulturForumSteinfurt" wird 

der Verbandsvorsteherin vorbehaltlich der Zustimmung durch die GPA NRW 

die Entlastung gern. § 18 GKG i. V. m. § 96 GO NW erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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Anlage: Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2017 der GPA NRW 
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4.  Bekanntmachung der Bilanz zum 31.12.2017 des Zweckverbandes 
KulturForumSteinfurt 
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5.  Bekanntmachung der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 des Zweckverbandes 
KulturForumSteinfurt  
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